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(54) STEUERVORRICHTUNG UND STEUERVERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG UND 
STEUERUNG EINES VERKEHRSABSCHNITTS

(57) Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine
Steuervorrichtung zur Überwachung eines Verkehrsab-
schnitts bereitgestellt, die eine Sensoreinrichtung, die
den Verkehrsabschnitt abtastet, eine Empfangseinrich-
tung, die Verkehrsteilnehmerdaten von Verkehrsteilneh-
mern drahtlos empfängt, wobei die Verkehrsteilnehmer-
daten eines jeweiligen Verkehrsteilnehmers Positions-
daten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und den Po-
sitionsdaten zugeordnete Informationen bezüglich eines
Verkehrsteilnehmertyps des jeweiligen Verkehrsteilneh-
mers umfassen, eine Zusammenführeinrichtung, die die

Positionsdaten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und
Abtastinformationen der Sensoreinrichtung zu Fusions-
daten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers zusammen-
führt, und eine Feststelleinrichtung aufweist, die basie-
rend auf den Fusionsdaten der jeweiligen Verkehrsteil-
nehmer und den Informationen bezüglich des Verkehrs-
teilnehmertyps der jeweiligen Verkehrsteilnehmer fest-
stellt, ob eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf
eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten Ver-
kehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsabschnitt vorliegt.
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Beschreibung

[0001] Im Automobilbereich gibt es Entwicklungen hin
zu autonom und teilautonom gesteuerten Fahrzeugen
und Fahrzeugen mit Elektroantrieb.
[0002] Eine Einführung und ein Betrieb solcher auto-
nom und teilautonom gesteuerter Fahrzeuge oder Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb insbesondere im urbanen Be-
reich werfen rechtliche und vor allem sicherheitsrelevan-
te Probleme auf.
[0003] Insbesondere autonome Fahrzeuge (autonom
gesteuerte Fahrzeuge) lassen keinerlei Eingriff von Pas-
sagieren in den Fahrablauf mehr zu. Die Verantwortlich-
keit insbesondere in verkehrlichen Zonen beispielsweise
innerhalb signalisierter Kreuzungen z.B. bei liegen ge-
bliebenen oder in einen Verkehrsunfall verwickelten au-
tonomen Fahrzeugen könnte sich hin zu Fahrzeugher-
stellern und Fahrzeugwerkstätten verschieben. Ver-
gleichbares könnte für Fahrzeuge mit Elektroantrieb gel-
ten. Bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb rührt das beson-
dere Gefährdungspotential insbesondere daher, dass
der Umgang mit dem Ladezustand der fahrzeugseitigen
Energiequelle (beispielsweise Füllstand eines Akkumu-
lators/einer Batterie) für den Elektroantrieb nicht für jeden
Fahrer einfach zu beherrschen ist. Es können Situatio-
nen auftreten, bei denen ein Fahrer eines Fahrzeugs mit
Elektroantrieb aufgrund eines geringen Ladezustands
der Energiequelle nach einer Lademöglichkeit sucht,
während sich der Ladezustand weiter verringert, bis ein
Betrieb des Elektroantriebs nicht mehr möglich ist. Tritt
dieses Ereignis auf, bevor eine Lademöglichkeit gefun-
den ist, kann ein solches Fahrzeug mit Elektroantrieb
ohne Neustartmöglichkeit liegenbleiben. Dies kann auch
mit den nachstehend beschriebenen Nachteilen in ver-
kehrlichen Zonen beispielsweise innerhalb signalisierter
Kreuzungen auftreten.
[0004] Betreiber von Lichtsignalanlagen bzw. allge-
mein von Verkehrsleitanlagen sind rechtsnormativ (bei-
spielsweise im Rahmen der Straßenverkehrsordnung
(StVO) und Richtlinien für die Planung und Signalisierung
von Kreuzungen bzw. Richtlinien für Lichtsignalanlagen
(RiLSA)) verpflichtet, eine Signalisierung beispielsweise
entsprechend festgelegter Zwischen- und Räumzeiten
in einem Kreuzungsbereich konfliktfrei zu gewährleisten.
Konfliktfrei heißt in diesem Zusammenhang, dass sich
Verkehrsteilnehmer insofern auf die Richtigkeit bzw. Ge-
eignetheit der Signalisierung verlassen können, und
dass diese Signalisierung Unfälle verhindert und nicht
verursacht.
[0005] Der Betreiber muss einen reibungslosen und
effektiven Verkehrsablauf in einem Kreuzungsbereich si-
cherstellen.
[0006] Bei Einsatz von autonomen Fahrzeugen wird
somit auch die Verantwortung für einen solchen Betrei-
ber von Lichtsignalanlagen tangiert. Insbesondere kann
sich diese vergrößern. Der Betreiber muss den reibungs-
losen und effektiven Verkehrsablauf nämlich auch mit
einem Fahrzeugmix gewährleisten, der autonom oder

teilautonom gesteuerte Fahrzeuge und/oder Fahrzeuge
mit Elektroantrieb umfasst.
[0007] Bei einem Fahrzeugmix ohne die genannten
autonom oder teilautonom gesteuerten Fahrzeuge und
Fahrzeuge mit Elektroantrieb wird davon ausgegangen,
dass Fahrzeuge aus einer freigegebenen Richtung (bei-
spielsweise eine Richtung mit anstehendem Gründsig-
nal) einen Bereich einer Kreuzung (insbesondere einen
Grundräumbereich) innerhalb von in einer Steuerung
eingeplanten bzw. vorgesehenen Zwischenzeiten nach
Ende der Freigabe (beispielsweise nach Ende des vorher
anstehenden Grünsignals) bis zu einer Freigabe einer
Konfliktrichtung (Beginn eines Grünsignals für eine Kon-
fliktrichtung) räumen können.
[0008] Insbesondere sind die Zwischen- und Räum-
zeiten derart ausgelegt, dass diese Vorgabe erfüllt wird.
[0009] Autonome Fahrzeuge und auch Fahrzeuge mit
Elektroantrieb können aber beispielsweise bei einem
technischen Defekt nicht einfach aus dem Grundräum-
bereich (bzw. aus einem relevanten Bereich) entfernt
werden und können insbesondere an Kreuzungen mit
hohen Einfahrgeschwindigkeiten und/oder schlechter
Einsehbarkeit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellen.
[0010] Es ist bekannt in Verkehrsbereichen Verkehrs-
teilnehmer (beispielsweise Fahrzeuge) zu erfassen.
[0011] Beispielsweise beschreibt die Patentschrift US
8 547 250 B1 ein Netzwerk von Sensoren zur Erfassung
von Fahrzeugen und eine damit verbundene Steuerzen-
trale zur Verkehrssignalsteuerung. Die Steuerzentrale
kann Fahrzeuge auf (gesetzliche) Verkehrsbeschrän-
kungen im Bereich des Fahrzeugs hinweisen und kann
ferner Verkehrsverstöße von Fahrzeugen selbständig er-
fassen und ahnden.
[0012] Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfin-
dung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verkehrssteue-
rung unter Berücksichtigung der verkehrssicherheitsre-
levanten Herausforderungen des Einsatzes bzw. Be-
triebs von autonom und teilautonom gesteuerten Fahr-
zeugen oder Fahrzeugen mit Elektroantrieb bereitzustel-
len.
[0013] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird
die Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 angegebe-
nen Merkmale gelöst, insbesondere durch eine Steuer-
vorrichtung zur Überwachung eines Verkehrsabschnitts
mit einer Sensoreinrichtung, die den Verkehrsabschnitt
abtastet, einer Empfangseinrichtung, die Verkehrsteil-
nehmerdaten von Verkehrsteilnehmern drahtlos emp-
fängt, wobei die Verkehrsteilnehmerdaten eines jeweili-
gen Verkehrsteilnehmers Positionsdaten des jeweiligen
Verkehrsteilnehmers und den Positionsdaten zugeord-
nete Informationen bezüglich eines Verkehrsteilnehmer-
typs des jeweiligen Verkehrsteilnehmers umfassen, ei-
ner Zusammenführeinrichtung, die die Positionsdaten
des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und Abtastinforma-
tionen der Sensoreinrichtung zu Fusionsdaten des jewei-
ligen Verkehrsteilnehmers zusammenführt, und einer
Feststelleinrichtung, die basierend auf den Fusionsdaten
der jeweiligen Verkehrsteilnehmer und den Informatio-
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nen bezüglich des Verkehrsteilnehmertyps der jeweili-
gen Verkehrsteilnehmer feststellt, ob eine Anomalie in
einem Anwesenheitsverlauf eines Verkehrsteilnehmers
eines vorbestimmten Verkehrsteilnehmertyps in dem
Verkehrsabschnitt vorliegt.
[0014] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass Verkehrssicherheit ver-
bessert bzw. auch unter Berücksichtigung von Fahrzeug-
mixen, die autonom bzw. teilautonom gesteuerte Fahr-
zeuge und/oder Fahrzeuge mit Elektroantrieb enthalten,
nicht verschlechtert wird.
[0015] Insbesondere kann erst durch Kombination
empfangener Koordinaten bzw. Positionsdaten und Er-
gebnissen einer sensorischen Erfassung eines Ver-
kehrsteilnehmers in einem Verkehrsabschnitt eine tat-
sächliche Präsenz des Verkehrsteilnehmers sicher fest-
gestellt werden und zusammen mit den Informationen
zum Verkehrsteilnehmertyp auf ein jeweiliges von dem
tatsächlich präsenten Verkehrsteilnehmer ausgehendes
Gefährdungspotential geschlossen werden.
[0016] Es sei ergänzend angemerkt, dass die Ver-
kehrsteilnehmerdaten eines jeweiligen Verkehrsteilneh-
mers nicht nur Positionsdaten des jeweiligen Verkehrs-
teilnehmers sondern weitere mit dessen Verkehrsteil-
nahme verknüpfte Daten wie beispielsweise Geschwin-
digkeitsdaten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers, Be-
schleunigungsdaten des jeweiligen Verkehrsteilneh-
mers, und Fortbewegungsrichtungsdaten des jeweiligen
Verkehrsteilnehmers umfassen können.
[0017] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Steuervorrichtung ferner eine Auslö-
seeinrichtung auf, die eine vorbestimmte Signalisierung
auslöst, wenn eine Anomalie in einem Anwesenheitsver-
lauf eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsabschnitt vor-
liegt.
[0018] Auf diese Weise kann effektiv auf ein erkanntes
von einem tatsächlich präsenten Verkehrsteilnehmer
ausgehendes Gefährdungspotential reagiert werden.
[0019] Das Auslösen der Signalisierung schließt dabei
beispielsweise die Entscheidung über die Signalisierung,
die Erzeugung von Steuersignalen und deren Übertra-
gung ein.
[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Steuervorrichtung ferner eine Proto-
kolleinrichtung auf, die die Fusionsdaten der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer zu Trajektorien der jeweiligen Ver-
kehrsteilnehmer protokolliert. Im Falle eines Vorliegens
der Anomalie werden die Trajektorien von sich in dem
Verkehrsabschnitt befindenden Verkehrsteilnehmern ei-
nes vorbestimmten Zeitabschnitts vor dem Vorliegen der
Anomalie berücksichtigt. Gemäß einer vorteilhaften Wei-
terbildung werden die Trajektorien bei der Auslösung der
vorbestimmten Signalisierung durch die Auslöseeinrich-
tung berücksichtigt.
[0021] Dadurch kann beispielsweise nicht nur aus dem
Umstand, dass eine Anomalie besteht, beispielsweise
dass ein bestimmtes Fahrzeug (z.B. ein autonom gesteu-

ertes Fahrzeug) eine Panne mitten in einem Grundräum-
bereich einer Kreuzung erleidet, sondern auch der zeit-
liche Verlauf des Fahrzeugs vor dem Auftreten der Ano-
malie berücksichtigt werden. Zudem können auch Be-
wegungsabläufe weiterer Verkehrsteilnehmer in Steuer-
entscheidungen einfließen. Auf diese Weise kann eine
Signalisierung besonders lageangepasst ausgelöst wer-
den.
[0022] Die protokollierten Fusionsdaten können ferner
für Analysezwecke verwendet werden.
[0023] Die protokollierten Trajektorien der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer können ebenfalls beispielsweise In-
formationen bezüglich Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung und/oder Fortbewegungsrichtung der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer umfassen.
[0024] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die vorbestimmte Signalisierung eines aus
einem Blinken einer Lichtsignalanlage, einem Rotlicht
der Lichtsignalanlage, einer infrastrukturseitigen Warn-
anzeige und einer Benachrichtigung mittels Car-to-Infra-
structure-Technologie. Die vorbestimmte Signalisierung
ist jedoch nicht darauf beschränkt und kann jegliche
Maßnahmen umfassen, die die Kenntnis des erhöhten
Gefahrenpotentials an Verkehrsteilnehmer und Ver-
kehrsverwaltungs-/Verkehrssteuerkomponenten trans-
portieren können.
[0025] Car-to-Infrastructure, auch mit C2I bezeichnet,
ist dabei eine Technologie zum drahtlosen Austausch
von Informationen und Daten zwischen Kraftfahrzeugen
und Elementen einer Verkehrsinfrastruktur. Elemente ei-
ner Verkehrsinfrastruktur sind beispielsweise Leitpfos-
ten, Straßenlampen, Lichtsignalanlagen und Steuer-
schaltschränke, sind jedoch nicht darauf beschränkt.
[0026] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der vorbestimmte Verkehrsteilnehmertyp
eines aus einem autonomen Kraftfahrzeug, einem auto-
matisierten Kraftfahrzeug, einem elektrisch oder teilelek-
trisch angetriebenen Kraftfahrzeug, einem Fahrrad, und
einem Fußgänger, ist jedoch nicht darauf beschränkt.
[0027] Jedem der genannten vorbestimmten Ver-
kehrsteilnehmertypen kann ein bestimmtes Gefähr-
dungspotential (für sich selbst oder für andere Verkehrs-
teilnehmer) zugeordnet werden. Beispielsweise birgt ein
liegengebliebenes autonom gesteuertes Fahrzeug be-
sondere Gefahren für einfahrende Fahrzeuge und deren
Insassen. Im Gegensatz dazu ist ein Fußgänger, der sich
noch auf einem Fußgängerüberweg befindet, insbeson-
dere selbst gefährdet.
[0028] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist die Sensoreinrichtung eines aus einer Ka-
mera, einem Radarsensor, einem Lidarsensor, und ei-
nem Ultraschallsensor, ist jedoch nicht darauf be-
schränkt.
[0029] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung empfängt die Empfangseinrichtung drahtlos
mittels Car-to-X-Technologie.
[0030] Dies hat den Vorteil, dass in naher Zukunft die
drahtlose Kommunikation zwischen beispielsweise
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Lichtsignalanlage und Fahrzeugen (fast) lückenlos mög-
lich sein wird. Durch Verwendung dieser Technologie
kann also von einer zukünftigen hohen Verfügbarkeit pro-
fitiert werden.
[0031] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Verkehrsabschnitt eines aus einem
Straßenkreuzungsbereich, einem Parkplatz, und einer
Verkehrssicherheitszone, ist jedoch nicht darauf be-
schränkt.
[0032] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung liegt eine Anomalie in einem Anwesenheits-
verlauf eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsabschnitt vor,
wenn ein autonomes Kraftfahrzeug, ein automatisiertes
Kraftfahrzeug, oder ein elektrisch oder teilelektrisch an-
getriebenes Kraftfahrzeug nach Ablauf einer vorbe-
stimmten Räumzeit innerhalb eines Grundbereichs eines
Straßenkreuzungsbereichs anwesend ist.
[0033] Ferner liegt gemäß einer vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung eine Anomalie in einem Anwesen-
heitsverlauf eines Verkehrsteilnehmers eines vorbe-
stimmten Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vor, wenn ein oder mehrere Fahrradfahrer nach
Ablauf einer vorbestimmten Freigabezeit für eine Fahr-
radspur innerhalb der Fahrradspur eines Straßenkreu-
zungsbereichs anwesend sind.
[0034] Ferner liegt gemäß einer vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung eine Anomalie in einem Anwesen-
heitsverlauf eines Verkehrsteilnehmers eines vorbe-
stimmten Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vor, wenn ein oder mehrere Fußgänger nach Ab-
lauf einer vorbestimmten Freigabezeit für eine Fußgän-
gerfurt innerhalb der Fußgängerfurt eines Straßenkreu-
zungsbereichs anwesend sind.
[0035] Das Vorliegen einer Anomalie gemäß der vor-
liegenden Erfindung ist jedoch nicht auf die oben genann-
ten vorteilhaften Weiterbildungen beschränkt.
[0036] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung schließen die Fusionsdaten der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer Verlaufsdaten vergangener Zeit-
punkte ein.
[0037] Dadurch kann beispielsweise nicht nur aus ei-
ner einzelnen Position zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf eine Anomalie geschlossen werden, beispielsweise
dass ein bestimmtes Fahrzeug (z.B. ein autonom gesteu-
ertes Fahrzeug) eine Panne mitten in einem Grundräum-
bereich einer Kreuzung erleidet, sondern auch der zeit-
liche Verlauf des Fahrzeugs zur Unterscheidung zwi-
schen einer normalen Situation und einer aufgetretenen
Anomalie berücksichtigt werden. Eine solche Unter-
scheidung kann also genauer vorgenommen werden.
[0038] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist die Steuervorrichtung ferner eine Vor-
hersageeinrichtung auf, die basierend auf den Verlaufs-
daten der Fusionsdaten der jeweiligen Verkehrsteilneh-
mer zukünftige Positionsdaten der jeweiligen Verkehrs-
teilnehmer vorhersagt.
[0039] Dies hat den Vorteil, dass Schätzungen bezüg-

lich einem Auftreten bzw. Vorliegen einer Anomalie vor-
genommen werden können. Beispielsweise kann an-
hand einer einzelnen Position zu einem bestimmten Zeit-
punkt und von Positionen zu zurückliegenden Zeitpunk-
ten darauf geschlossen werden, dass sich ein Verkehrs-
teilnehmer zwar noch in einem bestimmten Bereich be-
findet, eine rechtzeitige Räumung dieses Bereichs (und
damit das Nichtvorliegen einer Anomalie) jedoch erwar-
tet werden kann. Entscheidungen können also beson-
ders lageangepasst getroffen werden.
[0040] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch die im Patentanspruch 14 ange-
gebenen Merkmale gelöst, insbesondere durch ein Steu-
erverfahren zur Überwachung eines Verkehrsabschnitts,
mit einem Abtasten des Verkehrsabschnitts, einem
drahtlosen Empfangen von Verkehrsteilnehmerdaten
von Verkehrsteilnehmern, wobei die Verkehrsteilnehm-
erdaten eines jeweiligen Verkehrsteilnehmers Positions-
daten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und den Po-
sitionsdaten zugeordnete Informationen bezüglich eines
Verkehrsteilnehmertyps des jeweiligen Verkehrsteilneh-
mers umfassen, einem Zusammenführen der Positions-
daten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und von Ab-
tastinformationen der Sensoreinrichtung zu Fusionsda-
ten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers, und einem Fest-
stellen, basierend auf den Fusionsdaten der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer und den Informationen bezüglich
des Verkehrsteilnehmertyps der jeweiligen Verkehrsteil-
nehmer, ob eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf
eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten Ver-
kehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsabschnitt vorliegt.
[0041] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird
das vorstehend beschriebene Problem ebenfalls durch
die im Patentanspruch 15 aufgeführten Merkmale gelöst,
insbesondere durch eine Lichtsignalanlage mit einer
Steuervorrichtung gemäß dem ersten Aspekt der Erfin-
dung.
[0042] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher be-
schrieben.

Dabei zeigt

[0043]

Figur 1 schematisch eine Steuervorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung,

Figur 2 schematisch eine Steuervorrichtung gemäß
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung,

Figur 3 schematisch ein Steuerverfahren gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung, das durch die Steuervorrichtung der Figur 1
implementiert sein kann, und
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Figur 4 zeigt schematisch eine Lichtsignalanlage mit
der Steuervorrichtung gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0044] Wie der Figur 1 zu entnehmen ist, die eine Steu-
ervorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung zeigt, umfasst eine erfindungs-
gemäße Steuervorrichtung 10 eine Sensoreinrichtung
11, eine Empfangseinrichtung 12, eine Zusammenführ-
einrichtung 13, und eine Feststelleinrichtung 14.
[0045] Die Sensoreinrichtung 11 tastet den Verkehrs-
abschnitt ab. Die Empfangseinrichtung 12 empfängt Ver-
kehrsteilnehmerdaten von Verkehrsteilnehmern draht-
los, wobei die Verkehrsteilnehmerdaten eines jeweiligen
Verkehrsteilnehmers Positionsdaten des jeweiligen Ver-
kehrsteilnehmers und den Positionsdaten zugeordnete
Informationen bezüglich eines Verkehrsteilnehmertyps
des jeweiligen Verkehrsteilnehmers umfassen. Die Zu-
sammenführeinrichtung 13 führt die Positionsdaten des
jeweiligen Verkehrsteilnehmers und Abtastinformatio-
nen der Sensoreinrichtung zu Fusionsdaten des jeweili-
gen Verkehrsteilnehmers zusammen. Die Feststellein-
richtung 14 stellt basierend auf den Fusionsdaten der
jeweiligen Verkehrsteilnehmer und den Informationen
bezüglich des Verkehrsteilnehmertyps der jeweiligen
Verkehrsteilnehmer fest, ob eine Anomalie in einem An-
wesenheitsverlauf eines Verkehrsteilnehmers eines vor-
bestimmten Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vorliegt.
[0046] Figur 3 zeigt ein Steuerverfahren für eine Ver-
kehrssteueranlage mit einem Abtasten des Verkehrsab-
schnitts (S31), einem Drahtlosempfangen (S32) von Ver-
kehrsteilnehmerdaten von Verkehrsteilnehmern, wobei
die Verkehrsteilnehmerdaten eines jeweiligen Verkehrs-
teilnehmers Positionsdaten des jeweiligen Verkehrsteil-
nehmers und den Positionsdaten zugeordnete Informa-
tionen bezüglich eines Verkehrsteilnehmertyps des je-
weiligen Verkehrsteilnehmers umfassen, einem Zusam-
menführen (S33) der Positionsdaten des jeweiligen Ver-
kehrsteilnehmers und von Abtastinformationen der Sen-
soreinrichtung zu Fusionsdaten des jeweiligen Verkehrs-
teilnehmers, und mit einem Feststellen (S34), basierend
auf den Fusionsdaten der jeweiligen Verkehrsteilnehmer
und den Informationen bezüglich des Verkehrsteilneh-
mertyps der jeweiligen Verkehrsteilnehmer, ob eine Ano-
malie in einem Anwesenheitsverlauf eines Verkehrsteil-
nehmers eines vorbestimmten Verkehrsteilnehmertyps
in dem Verkehrsabschnitt vorliegt.
[0047] Das Verfahren gemäß Figur 3 kann durch eine
Vorrichtung gemäß Figur 1 durchgeführt werden, ist je-
doch nicht darauf beschränkt. Die Vorrichtung gemäß
Figur 1 kann das Verfahren gemäß Figur 3 durchführen,
ist jedoch nicht darauf beschränkt.
[0048] Die erfindungsgemäße Steuervorrichtung 10 ist
insbesondere nicht auf die in Figur 1 gezeigten Elemente
beschränkt.
[0049] Gemäß einer Abwandlung kann die erfindungs-
gemäße Steuervorrichtung 10 zusätzlich eine Auslöse-

einrichtung 21, eine Protokolleinrichtung 22, und/oder ei-
ne Vorhersageeinrichtung 23 aufweisen, wie in Figur 2
schematisch dargestellt. Autonome Fahrzeuge werden
schrittweise über die Teilautomatisierung in vielfältigen
Bereichen eingeführt, beispielsweise als Robo-Taxis/Mi-
ni-Busse, autonome Fahrzeuge mit Elektroantrieb, sowie
im Car-Sharing mit erweitertem Geschäftsmodell (bei-
spielsweise Fahrzeuge, die sich autonom zu einem Be-
steller/Mieter des Fahrzeugs fortbewegen).
[0050] Die dieser Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be ist auch davon geprägt, dass aus dem neuen Fahr-
zeugmix mit autonom gesteuerten und/oder elektrisch
angetriebenen Fahrzeugen rechtliche Änderungen ins-
besondere bezüglich der Verantwortlichkeit zu erwarten
sind. Sollte ein solches Fahrzeug liegenbleiben, ist das
erhöhte Unfallrisiko ein Kriterium für eine Überwa-
chungs- und Warnungsreaktion bis hin zu einem Eingriff
in dessen Steuerung. Dem Betreiber einer Lichtsignal-
anlage (LSA) und beispielsweise einem zuständigen
Straßenbauamt/Tiefbauamt wird für diese Fahrzeug-
klassen (vor allem für autonome Fahrzeuge) gegenüber
dem klassischen Fahrzeugbetrieb mit individueller Fah-
rerverantwortung eine erhöhte Teilverantwortung zu-
kommen, nämlich den Verkehrsablauf sicher zu halten
und auf Unregelmäßigkeiten adäquat zu reagieren. Die-
se Reaktion kann beispielsweise Warnen, Steuern,
und/oder Melden umfassen.
[0051] Während die Räumzeiten an Kreuzungen (bei-
spielsweise durch die RiLSA 2010 festgelegte/empfoh-
lene Zeiten) ablaufen, und danach, werden im Abfluss
der Fahrspuren (nach dem Haltebalken) üblicherweise
keine Überprüfungen (z.B. basierend auf Sensoren) mit
dem Zweck durchgeführt, festzustellen, ob sich noch
Verkehrsteilnehmer nach Ablauf der Räumzeiten in den
Bereichen aufhalten. Auch werden keine solchen Über-
prüfungen bezüglich schwacher Verkehrsteilnehmer,
wie Radfahrer und Fußgänger, durchgeführt. D.h., auch
diese Gruppen sind bei Einsatz autonomer/automatisier-
ter Fahrzeuge komplexer (unter Umständen nicht oder
nicht wie beabsichtigt funktionierender) Technik ausge-
setzt.
[0052] Auch wenn die Betrachtungen bezüglich der
vorliegenden Erfindungen auf Kreuzungen und deren
Steuerung und insbesondere die Überprüfung von Flä-
chen und Gebieten innerhalb von Kreuzungen gerichtet
sind (z.B. Grundräumbereich), sind die erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiele nicht auf Kreuzungen be-
schränkt. Beispielsweise kann eine solche Überprüfung
über die Räumzeitbetrachtung hinaus ausgeweitet wer-
den auf freigegebene Furten/Spuren (Grünsignal) bzw.
das Überwachen der in diesen Zeiträumen gesperrten
Furten/Spuren (Rotsignal). Zudem können neben Kreu-
zungen erfindungsgemäß auch weitere verkehrsbezo-
genen Bereiche/Räume der erfindungsgemäßen Steue-
rung unterliegen, beispielsweise Parkplätze oder andere
Sicherheitszonen wie etwa Schnellstraßenauffahrten.
[0053] Beispielhaft zeigt Figur 4 jedoch eine Lichtsig-
nalanlage (LSA) mit mindestens einer Lichtsignaleinheit
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40 (z.B. einer Ampel) und gegebenenfalls weiteren Licht-
signaleinheiten 40a, 40b (gestrichelt angedeutet) sowie
mit der vorstehend beschriebenen Steuervorrichtung 10,
die mit zumindest der Lichtsignaleinheit 40 verbunden ist.
[0054] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann unter
Nutzung von kooperativen Standards der C2X-Techno-
logie und infrastrukturseitiger Sensorik die Sicherheit
beispielsweise an signalisierten Kreuzungen für den be-
schriebenen Fahrzeugmix erhöht werden.
[0055] C2X ist ein Oberbegriff für Kommunikati-
onstechniken in der Automobil- und Verkehrstechnik und
umfasst beispielsweise Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kom-
munikation (C2C, Car-to-Car) und Fahrzeug-zu-Infra-
struktur-Kommunikation (C2I, Car-to-Infrastructure).
[0056] Für C2X wird beispielsweise eine straßenseiti-
ge Einheit (RSU, Road Side Unit) an potentiellen Stand-
orten (beispielsweise LSAs im urbanen Bereich, Stre-
ckenstationen im interurbanen Bereich) bereitgestellt,
die bidirektionalen Datenverkehr mit Fahrzeugen unter-
stützt, und die Daten vor- und/oder nachverarbeiten kann
und eine Kommunikation zu zentralen Diensten bzw.
Steuerungszentralen ermöglicht.
[0057] Ferner können Funktionalitäten der Steuerung
von LSAs genutzt werden, die beispielsweise eine lokale
Signalzeitenvorhersage für Fahrzeuge bereitstellen.
Verfolgungsdaten (Trackingdaten, beispielsweise se-
kündliche Globalpositionskoordinaten, z.B. GPS, GNSS,
Galileo, GLONASS, Beidou) von Fahrzeugen können
Steuerungszentralen und/oder den LSAs (beispielswei-
se zur Auswertung) bereitgestellt werden.
[0058] Dazu kann gemäß der vorliegenden Erfindung
eine Steuereinheit einer Lichtsignalanlage (z.B. Steuer-
vorrichtung 10) beispielsweise an einer Straßenkreu-
zung kontinuierlich die Fahrzeugkoordinaten (beispiels-
weise globalpositionssystembasiert, fahrzeugsensorba-
siert) von Fahrzeugen (insbesondere von hochautoma-
tisierten und/oder autonom gesteuerten Fahrzeugen
und/oder elektrisch angetriebenen Fahrzeugen) inner-
halb und außerhalb des signalisierten Kreuzungsbe-
reichs über ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk
empfangen. Die Steuereinheit kann dann gegebenen-
falls unter Berücksichtung einer Spurzuordnung
und/oder von Bewegungsmustern (Trajektorien) sowie
einer im Kreuzungsbereich vorherrschenden Verkehrs-
situation den weiteren Fahrverlauf eines Fahrzeugs bis
zum Verlassen des Kreuzungsbereichs (Ausfahren aus
dem Kreuzungsbereich) schätzen. Dazu können neben
Informationen zur Position von Verkehrsteilnehmern ins-
besondere auch beispielsweise Informationen bezüglich
deren Geschwindigkeit, Beschleunigung und/oder Fort-
bewegungsrichtung herangezogen werden.
[0059] Bei der Schätzung können beispielsweise
Übersättigungen an nachfolgenden Kreuzungen und
sich daraus ergebende Rückstaus bis zur aktuellen (si-
gnalisierten) Kreuzung berücksichtigt werden.
[0060] Ferner kann gemäß der vorliegenden Erfindung
infrastrukturseitige Sensorik (z.B. Sensoreinrichtung 11)
mit einer Überwachungsfunktionalität bzw. Monitoring-

funktionalität in der Fläche (z.B. Kamera, Radar, oder
Kombinationen solcher Technologien), die eine Detekti-
on von Fahrzeugen beispielsweise im Grundräumbe-
reich der Kreuzung ermöglicht, ebenfalls Bewegungs-
muster und Präsenzaussagen zu den Fahrzeugen lie-
fern.
[0061] Zur Überwachung von Objekten auf/in Flä-
chen/Räumen kann eine Intelligenzfunktionalität bereit-
gestellt sein. Insbesondere kann es ein Algorithmus in
einem verwendeten Sensor ermöglichen, Objekte zu ver-
folgen (z.B. Fahrzeuge, Fußgänger, Fahrradfahrer) und
deren Stillstand bzw. deren (Weiter-)Bewegung festzu-
stellen. Dafür verwendete Sensoren sind bevorzugt auf
Radar-Technologie basierende Sensoren, die stationär
bereitgestellt sind. Damit lassen sich auch Erfassungs-
bereiche virtuell konfigurieren. Ferner lassen sich Berei-
che konfigurieren, die nicht erfasst bzw. berücksichtigt
und/oder ausgeblendet werden sollen.
[0062] Zudem kann gemäß der vorliegenden Erfin-
dung eine Fusionseinheit bzw. Berechnungs- und Fusi-
onseinheit (z.B. Zusammenführeinrichtung 13) der Steu-
ereinheit der Lichtsignalanlage die beiden Datenquellen,
drahtloser Empfang von Fahrzeugkoordinaten und sen-
sorische Detektion von Fahrzeugen, zur Fusion bringen.
[0063] Als Ergebnis kann abgeleitet werden, ob sich
mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ein autonom gesteu-
ertes Fahrzeug (bzw. teilautonom gesteuertes Fahrzeug
bzw. Fahrzeug mit elektrischem Antrieb) in diesem
Grundräumbereich befindet.
[0064] Wird ein solches Fahrzeug nach Ende der vor-
gegebenen Räumzeit innerhalb des Grundräumbereichs
detektiert (bzw. dessen Anwesenheit mit bestimmter
Wahrscheinlichkeit abgeleitet), kann die Steuereinheit in
der Lage sein, in Echtzeit ein entsprechendes (Son-
der-)Signalbild für alle Verkehrsteilnehmer anzuzeigen
(z.B. alle Signale stehen auf rot, oder alle Signale blinken
gelb), um die Verkehrsteilnehmer auf die (ein bestimmtes
bzw. erhöhtes Sicherheitsrisiko bergende) Sondersitua-
tion aufmerksam zu machen.
[0065] Ferner können erfindungsgemäß parallel spe-
zielle Meldungen unter Verwendung der C2X-Technolo-
gie beispielsweise an andere Fahrzeuge und an Steue-
rungszentralen erzeugt und übermittelt werden.
[0066] Erfindungsgemäß können beispielsweise Tra-
jektorieinformationen von Fahrzeugen auf einen Bereich
(z.B. Grundräumbereich von Kreuzungen, Parkplätze,
Sicherheitszonen) abgebildet bzw. zugeordnet (Map-
ping) werden, wenn dieser Bereich mit entsprechender
Sensorik flächendeckend überwacht wird.
[0067] Fällt ein Fahrzeug beispielsweise aus (samt
Bordsteuerung bzw. Fahrerassistenzsystem) und es ist
keine C2X-Kommunikation mehr möglich, und das Fahr-
zeug befindet sich in einer sicherheitsrelevanten Zone
wie dem Grundräumbereich einer Kreuzung (und weitere
vorstehend beispielhaft angeführte Bereiche), dient eine
LSA-seitige Steuerungsreaktion dazu, diesen Umstand
anhand der historischen Trajektorien aus C2X und den
Sensorikdaten der Bereichsüberwachung festzustellen
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und dann die Fahrzeugposition mit einer C2X-Identifika-
tion (z.B. Informationen bezüglich des Verkehrsteilneh-
mertyps, eindeutige Verkehrsteilnehmerinformationen)
abzugleichen. Die ermittelte Position und das Störpoten-
zial führen dann zu einer Reaktion der Steuerung. Bei-
spielsweise können Sondersignalbilder geschaltet wer-
den, und der Umstand (bzw. die von diesem ausgehende
Gefahr) kann über C2X an eine Steuerzentrale und/oder
andere Verkehrsteilnehmer (in einem bestimmten Um-
kreis) gemeldet werden.
[0068] C2X muss sich dabei nicht allein auf fahrzeug-
bezogene Kommunikation beschränken, sondern kann
auch beispielsweise personenbezogene Kommunikati-
on (Fußgänger, Fahrradfahrer) einbeziehen. Dadurch
können beispielsweise herannahende schwache Ver-
kehrsteilnehmer (Fußgänger, Fahrradfahrer) priorisiert
oder durch Sicherheitsschaltungen der LSA berücksich-
tigt werden. Ferner können dadurch für diese schwachen
Verkehrsteilnehmer vorgesehene Verkehrsbereiche
(z.B. Fußgängerfurt, Fahrradspuren) gemäß dem vorste-
hend beschriebenen Prinzip überwacht werden.
[0069] Der Grundidee der vorliegenden Erfindung fol-
gend kann die Sicherheit in bestimmten verkehrlichen
Zonen beispielsweise innerhalb signalisierter Kreuzun-
gen auch dann erhöht werden, wenn Drahtloskommuni-
kationsmittel kurzzeitig oder dauerhaft nicht oder nicht
verlässlich zur Verfügung stehen.
[0070] Wird beispielsweise die Kommunikationsinfra-
struktur von Mobilfunkanbietern (oder alternativ mobiles
Internet) für die drahtlose Übertragung von Verkehrsteil-
nehmerdaten von Verkehrsteilnehmern verwendet
(Fahrzeug-Zu-Infrastruktur-Kommunikation, z.B. Positi-
onsdaten von Verkehrsteilnehmern zur Infrastruktur,
Warnmeldungen von der Infrastruktur zu Verkehrsteil-
nehmern), führen Ausfälle bzw. Beeinträchtigungen die-
ser Kommunikationseinrichtungen und -wege gemäß der
vorliegenden Erfindung nicht zu einem erhöhten Sicher-
heitsrisiko. Gemäß der vorliegenden Erfindung kann da-
zu beispielsweise eine Sicherheitsschicht vorgesehen
sein, die einen solchen Ausfall erkennt und bei Erken-
nung geeignete Maßnahmen trifft. Geeignete Maßnah-
men können beispielsweise umfassen, dass bei erkann-
tem Ausfall dieser Kommunikationseinrichtungen und
-wege eine Warnung an umgebende Verkehrsteilnehmer
und/oder eine Steuerungszentrale ausgegeben wird,
und/oder dass bei erkanntem Ausfall dieser Kommuni-
kationseinrichtungen und -wege die Feststellung eines
Vorliegens einer Anomalie in einem Anwesenheitsver-
lauf eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsabschnitt nur
basierend auf Ergebnissen der Sensoreinrichtung und
optional weiteren Hilfsdaten durchgeführt wird.
[0071] Im Übrigen lassen sich aus dem erfindungsge-
mäßen Ansatz auch Verbesserungen bezüglich der Si-
cherheit beispielsweise an signalisierten Kreuzungen
auch bei einem Fahrzeugmix ohne autonome und/oder
elektrisch angetriebene Fahrzeuge erzielen. Die Detek-
tion von den Verkehrsablauf störenden und speziell von

liegen gebliebenen und/oder falschfahrenden Fahrzeu-
gen im Grundbereich mittels infrastrukturseitiger Senso-
rik erhöht grundsätzlich die Sicherheit an signalisierten
Kreuzungen bzw. allgemein in Verkehrsbereichen.

Patentansprüche

1. Steuervorrichtung zur Überwachung eines Ver-
kehrsabschnitts, mit

einer Sensoreinrichtung, die den Verkehrsab-
schnitt abtastet,
einer Empfangseinrichtung, die Verkehrsteil-
nehmerdaten von Verkehrsteilnehmern draht-
los empfängt, wobei die Verkehrsteilnehmerda-
ten eines jeweiligen Verkehrsteilnehmers Posi-
tionsdaten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers
und den Positionsdaten zugeordnete Informati-
onen bezüglich eines Verkehrsteilnehmertyps
des jeweiligen Verkehrsteilnehmers umfassen,
einer Zusammenführeinrichtung, die die Positi-
onsdaten des jeweiligen Verkehrsteilnehmers
und Abtastinformationen der Sensoreinrichtung
zu Fusionsdaten des jeweiligen Verkehrsteil-
nehmers zusammenführt, und
einer Feststelleinrichtung, die basierend auf den
Fusionsdaten der jeweiligen Verkehrsteilneh-
mer und den Informationen bezüglich des Ver-
kehrsteilnehmertyps der jeweiligen Verkehrs-
teilnehmer feststellt, ob eine Anomalie in einem
Anwesenheitsverlauf eines Verkehrsteilneh-
mers eines vorbestimmten Verkehrsteilnehmer-
typs in dem Verkehrsabschnitt vorliegt.

2. Steuervorrichtung nach Anspruch 1, ferner mit

einer Auslöseeinrichtung, die eine vorbestimm-
te Signalisierung auslöst, wenn eine Anomalie
in einem Anwesenheitsverlauf eines Verkehrs-
teilnehmers eines vorbestimmten Verkehrsteil-
nehmertyps in dem Verkehrsabschnitt vorliegt.

3. Steuervorrichtung nach Anspruch 2, ferner mit

einer Protokolleinrichtung, die die Fusionsdaten
der jeweiligen Verkehrsteilnehmer zu Trajekto-
rien der jeweiligen Verkehrsteilnehmer protokol-
liert, und wobei
im Falle eines Vorliegens der Anomalie die Tra-
jektorien von sich in dem Verkehrsabschnitt be-
findenden Verkehrsteilnehmern eines vorbe-
stimmten Zeitabschnitts vor dem Vorliegen der
Anomalie berücksichtigt werden.

4. Steuervorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, wobei

die vorbestimmte Signalisierung eines aus ei-

11 12 



EP 3 182 394 A2

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nem Blinken einer Lichtsignalanlage, einem
Rotlicht der Lichtsignalanlage, einer infrastruk-
turseitigen Warnanzeige und einer Benachrich-
tigung mittels Car-to-Infrastructure-Technolo-
gie ist.

5. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei

der vorbestimmte Verkehrsteilnehmertyp eines
aus einem autonomen Kraftfahrzeug, einem au-
tomatisierten Kraftfahrzeug, einem elektrisch
oder teilelektrisch angetriebenen Kraftfahrzeug,
einem Fahrrad, und einem Fußgänger ist.

6. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei

die Sensoreinrichtung eines aus einer Kamera,
einem Radarsensor, einem Lidarsensor, und ei-
nem Ultraschallsensor ist.

7. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei

die Empfangseinrichtung drahtlos mittels Car-
to-X-Technologie empfängt.

8. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei

der Verkehrsabschnitt eines aus einem Stra-
ßenkreuzungsbereich, einem Parkplatz, und ei-
ner Verkehrssicherheitszone ist.

9. Steuervorrichtung nach Anspruch 8, wobei

eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf ei-
nes Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vorliegt, wenn ein autonomes Kraftfahr-
zeug, ein automatisiertes Kraftfahrzeug, oder
ein elektrisch oder teilelektrisch angetriebenes
Kraftfahrzeug nach Ablauf einer vorbestimmten
Räumzeit innerhalb eines Grundbereichs eines
Straßenkreuzungsbereichs anwesend ist.

10. Steuervorrichtung nach Anspruch 8, wobei

eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf ei-
nes Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vorliegt, wenn ein oder mehrere Fahrrad-
fahrer nach Ablauf einer vorbestimmten Freiga-
bezeit für eine Fahrradspur innerhalb der Fahr-
radspur eines Straßenkreuzungsbereichs an-
wesend sind.

11. Steuervorrichtung nach Anspruch 8, wobei

eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf ei-
nes Verkehrsteilnehmers eines vorbestimmten
Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vorliegt, wenn ein oder mehrere Fußgän-
ger nach Ablauf einer vorbestimmten Freigabe-
zeit für eine Fußgängerfurt innerhalb der
Fußgängerfurt eines Straßenkreuzungsbe-
reichs anwesend sind.

12. Steuervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, wobei

die Fusionsdaten der jeweiligen Verkehrsteil-
nehmer Verlaufsdaten vergangener Zeitpunkte
einschließen.

13. Steuervorrichtung nach Anspruch 12, ferner mit

einer Vorhersageeinrichtung, die basierend auf
den Verlaufsdaten der Fusionsdaten der jewei-
ligen Verkehrsteilnehmer zukünftige Positions-
daten der jeweiligen Verkehrsteilnehmer vor-
hersagt.

14. Steuerverfahren zur Überwachung eines Verkehrs-
abschnitts, mit

einem Abtasten des Verkehrsabschnitts,
einem drahtlosen Empfangen von Verkehrsteil-
nehmerdaten von Verkehrsteilnehmern, wobei
die Verkehrsteilnehmerdaten eines jeweiligen
Verkehrsteilnehmers Positionsdaten des jewei-
ligen Verkehrsteilnehmers und den Positions-
daten zugeordnete Informationen bezüglich ei-
nes Verkehrsteilnehmertyps des jeweiligen Ver-
kehrsteilnehmers umfassen,
einem Zusammenführen der Positionsdaten
des jeweiligen Verkehrsteilnehmers und von
Abtastinformationen der Sensoreinrichtung zu
Fusionsdaten des jeweiligen Verkehrsteilneh-
mers, und
einem Feststellen, basierend auf den Fusions-
daten der jeweiligen Verkehrsteilnehmer und
den Informationen bezüglich des Verkehrsteil-
nehmertyps der jeweiligen Verkehrsteilnehmer,
ob eine Anomalie in einem Anwesenheitsverlauf
eines Verkehrsteilnehmers eines vorbestimm-
ten Verkehrsteilnehmertyps in dem Verkehrsab-
schnitt vorliegt.

15. Lichtsignalanlage, mit

einer Steuervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13.
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